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17.   Verwendungsnachweis 

1Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist durch einen einfachen Verwendungsnachweis nach 
Muster 4 zu Art. 44 BayHO zu dokumentieren. 2Der Verwendungsnachweis ist unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen. 3Ermäßigen sich nach der 
Bewilligung die im Finanzierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen Gesamtkosten, so ermäßigt sich 
die Zuwendung entsprechend. 4Eine Nachbewilligung von Fördermitteln ist grundsätzlich nicht möglich.


